
STADT STEINBACH (TAUNUS)  
 
 
 

 

Beschlussvorlage   
 
Vorlage-Nr. VL-141/2024/XIX 

Federführende Abteilung: 1.3 Abteilung Jugend, Senioren und 
Sport 

Sachbearbeiter: Althaus, Björn 

Datum: 28.10.2024 
 
Beratungsfolge Termin Bemerkungen 
Magistrat der Stadt Steinbach (Taunus) 04.11.2024 beschließend 

Stadtverordnetenversammlung 09.12.2024 beschließend 

 
Betreff: 
 
Entlastung des Stiftungsrates und der Geschäftsführung der Bürgerstiftung „Bürger helfen 
Bürgern“ durch die Stadtverordnetenversammlung (§5 Abs.2 der Stiftungssatzung) 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Magistrat/die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Prüfbericht der Revision des 
Hochtaunuskreises vom 24.10.2024 für das Jahr 2023 zur Kenntnis und erteilt dem Stiftungsrat 
sowie der Geschäftsführung gemäß §5 Abs.2 der Stiftungssatzung Entlastung. 
 

 
Begründung: 
 
Die Prüfung durch die Revision des Hochtaunuskreises führte zu den im Bericht 
zusammengefassten Feststellungen. Die Jahresrechnung vermittelt ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Bürgerstiftung. 
Aus der Sicht des Rechnungsprüfungsamtes haben sich keine Erkenntnisse ergeben, die einer 
Entlastung der für die Verwaltung des Stiftungsvermögens Verantwortlichen entgegenstehen. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Für die Prüfung der Jahresrechnung werden Prüfungsgebühren fällig. Die Gebührenrechnung 
liegt noch nicht vor. Im Vorjahr lag der Rechnungsbetrag bei 346,50 EUR.  
 
 
 
 
 
gez. gez. 
Steffen Bonk Sebastian Köhler 
Bürgermeister Amtsleiter 




